
Richtlinie für die Verwendung digitaler Liegenschaftskarten 
 
Die Vermessungsbehörde erteilt gemäß § 1 Nr. 3 der Sächsischen Geodatennutzungsverordnung 
vom 10. August 2017 (SächsGVBl. S. 483) in der jeweils geltenden Fassung eine Erlaubnis zur 
Nutzung, die eine uneingeschränkte Weiterverwendung der Informationen durch jedermann 
ermöglicht. Die Erlaubnis entspricht dem Lizenzmuster der Datenlizenz Deutschland – 
Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) unter Angabe des 
Quellenvermerks "Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)". 
 

Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 
(1) Jede Nutzung ist unter den Bedingungen dieser „Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 
Version 2.0" zulässig. 

Die bereitgestellten Daten und Metadaten dürfen für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung 
insbesondere 

1. vervielfältigt, ausgedruckt, präsentiert, verändert, bearbeitet sowie an Dritte übermittelt 
werden; 

2. mit eigenen Daten und Daten Anderer zusammengeführt und zu selbständigen neuen 
Datensätzen verbunden werden; 

3. in interne und externe Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen in öffentlichen und 
nicht öffentlichen elektronischen Netzwerken eingebunden werden. 

(2) Bei der Nutzung ist sicherzustellen, dass folgende Angaben als Quellenvermerk enthalten sind: 

1. Bezeichnung des Bereitstellers: „Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung 
Sachsen (GeoSN)“ oder „GeoSN“, 

2. der Vermerk „Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" oder „dl-de/by-2-0" 
mit Verweis auf den Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0  

(3) Veränderungen, Bearbeitungen, neue Gestaltungen oder sonstige Abwandlungen sind im 
Quellenvermerk mit dem Hinweis zu versehen, dass die Daten geändert wurden. 

Beispiel für die Angabe des Quellennachweises: Quelle: GeoSN, dl-de/by-2-0 
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